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001 Verwaltungsrecht allgemein

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1977;

BDG 1979 §93 Abs1 idF 2008/I/147;

BDG 1979 §93;

VwRallg;

1. BDG 1979 § 93 heute

2. BDG 1979 § 93 gültig ab 01.01.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 147/2008

3. BDG 1979 § 93 gültig von 01.01.1980 bis 31.12.2008

1. BDG 1979 § 93 heute

2. BDG 1979 § 93 gültig ab 01.01.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 147/2008

3. BDG 1979 § 93 gültig von 01.01.1980 bis 31.12.2008

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2012/09/0027 E 31. Mai 2012 RS 1

Stammrechtssatz

Zu der nach der Dienstrechts-Novelle 2008 anzuwendenden Rechtslage

ist zu bemerken, dass der erste Satz des § 93 Abs. 1 BDG 1979 durch die Dienstrechts-Novelle 2008 nicht verändert

worden ist. Nach wie vor gilt als 'Maß für die Höhe der Strafe' die Schwere der Dienstp@ichtverletzung. Dieser Maßstab

richtet sich nach dem Ausmaß der Schuld iSd 'Strafbemessungsschuld' des Strafrechtes und für die Strafbemessung ist

danach sowohl das objektive Gewicht der Tat maßgebend als auch der Grad des Verschuldens (vgl. die ErläutRV zur

Vorgängerbestimmung des § 93 BDG 1979 im BDG 1977, 500 BlgNR 14. GP 83). Das objektive Gewicht der Tat (der

'Unrechtsgehalt') wird dabei in jedem konkreten Einzelfall - in Ermangelung eines typisierten Straftatbestandskatalogs

im Sinne etwa des StGB - wesentlich durch die objektive Schwere der in jedem Einzelfall konkret festzustellenden

Rechtsgutbeeinträchtigung bestimmt (Hinweis E 18. September 2008, 2007/09/0320; E 29. April 2011, 2009/09/0132).

Bei Beurteilung der Schwere einer Dienstp@ichtverletzung gemäß § 93 Abs. 1 BDG 1979 fällt als gravierend ins Gewicht,

wenn ein Beamter durch die ihm vorgeworfenen Dienstp@ichtverletzungen gerade jene Werte verletzt, deren Schutz

ihm in seiner Stellung oblag (Hinweis E 20. November 2001, 2000/09/0021). Daran hat sich auch durch die

Dienstrechts-Novelle 2008 nichts geändert. ist zu bemerken, dass der erste Satz des Paragraph 93, Absatz eins, BDG

1979 durch die Dienstrechts-Novelle 2008 nicht verändert worden ist. Nach wie vor gilt als 'Maß für die Höhe der

Strafe' die Schwere der Dienstp@ichtverletzung. Dieser Maßstab richtet sich nach dem Ausmaß der Schuld iSd
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'Strafbemessungsschuld' des Strafrechtes und für die Strafbemessung ist danach sowohl das objektive Gewicht der Tat

maßgebend als auch der Grad des Verschuldens vergleiche die ErläutRV zur Vorgängerbestimmung des Paragraph 93,

BDG 1979 im BDG 1977, 500 BlgNR 14. Gesetzgebungsperiode 83). Das objektive Gewicht der Tat (der 'Unrechtsgehalt')

wird dabei in jedem konkreten Einzelfall - in Ermangelung eines typisierten Straftatbestandskatalogs im Sinne etwa des

StGB - wesentlich durch die objektive Schwere der in jedem Einzelfall konkret festzustellenden

Rechtsgutbeeinträchtigung bestimmt (Hinweis E 18. September 2008, 2007/09/0320; E 29. April 2011, 2009/09/0132).

Bei Beurteilung der Schwere einer Dienstp@ichtverletzung gemäß Paragraph 93, Absatz eins, BDG 1979 fällt als

gravierend ins Gewicht, wenn ein Beamter durch die ihm vorgeworfenen Dienstp@ichtverletzungen gerade jene Werte

verletzt, deren Schutz ihm in seiner Stellung oblag (Hinweis E 20. November 2001, 2000/09/0021). Daran hat sich auch

durch die Dienstrechts-Novelle 2008 nichts geändert.
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